
Flugfeld GMUNDEN (LOLU) 
4816 Gschwandt, In der Straß 18 
Tel. +43 (0) 7612 / 65409 

An das An die  

Zollamt Linz/Wels Polizeiinspektion Laakirchen 
Zollstelle Flughafen Hörsching  
4063 Hörsching, Flughafenstr. 1 pi-o-laakirchen@polizei.gv.at 

Fax: +43 (0) 732 6998 5965005 Fax: +43 (0) 59 133 4107 109 

Fax: +43 (0) 732 6998 5965007 

Bekanntgabe eines grenzüberschreitenden Ein- bzw. Ausfluges 
in einen Drittstaat (nicht EU-Land) 

Datum:  Voraus. Lande- bzw. Abflugzeit – MEZ:  

 Einflug aus einem Drittstaat (außerhalb EU) – ausl. Flugplatz:  

 Abflug in einen Drittstaat (außerhalb EU) – ausl. Flugplatz:  

Luftfahrzeug:     

Kennzeichen:  Type:  

Verantwortlicher Pilot:   

Vor- und Zuname:  Staatsangeh.:  

Passagiere:    

Vor- und Zuname:  Staatsangeh.:  

Vor- und Zuname:  Staatsangeh.:  

Vor- und Zuname:  Staatsangeh.:  

Vor- und Zuname:  Staatsangeh.:  

 Für den Flugplatzhalter: 

Laakirchen, am   

Amtliche Vermerke: 

  Kontrollverzicht   Kontrolle Unterschrift: 

Feststellungen: 

  Kopie dem zuständigen Kundenteam übermittelt 



 

Zoll- & Passkontrolle: 

 

Hinweise für den Betriebsleiter: 

Bei der angekündigten Landung eines Flugzeuges aus einem Drittstaat (außerhalb EU) oder 
dem Abflug direkt in einen Drittstaat (außerhalb EU) ist das ausgefüllte Formular zumindest 1 
Stunde vor der Landung bzw. vor dem Start nachweißlich per Fax an das Zollamt Linz-Wels 
zu übermitteln. Vor Ablauf dieser Frist dürfen Pilot und Fluggäste das Flugplatzareal nicht 
verlassen (§2, Verordnung 52000/45841/2011) 

Parallel dazu ist für die sicherheitspolizeiliche Kontrolle (Passkontrolle) die Polizeiinspektion 
Laakirchen zu informieren (Fax +43 (0) 59 133 4107 109  oder Mail)  
Da die Polizeiinspektion nicht ständig besetzt ist, ist das Fax bzw. Mail auch telefonisch unter 
059133/4107 anzukündigen. Im Falle einer Umleitung des Anrufes zum Bezirkspolizei-
kommando Gmunden wäre dort zu ersuchen, dass die im Außendienst befindliche Patrouille 
der Polizeiinspektion Laakirchen vom Einlangen der Mail-Mitteilung vom Flugplatz 
umgehend verständigt wird. 

 

 


